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Arbeitsschutz  
 
  
Fachinformation Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 

 

Welchen Rechtscharakter hat die G 25? 

Die G 25 stellt den Stand der Arbeitsmedizin gemäß § 4 Nr. 3 Arbeitsschutzgesetz 
(ArbSchG) bei der Beurteilung von Fahr-, Steuer- und Überwachungspersonal dar. Sie ist 
jedoch weder in berufsgenossenschaftlichen Vorschriften noch in einer staatlichen 
Verordnung verankert. Die Anwendung kann beispielsweise durch eine Betriebsvereinbarung 
geregelt werden. 
 
Im Routinefall ist der G 25 eine fakultative Untersuchung. Besteht nach der Gefährdungs-
beurteilung ein konkreter Untersuchungsanlass zur Eignungsfeststellung, ist die G 25 als 
allgemein anerkannte arbeitsmedizinische Regel, die Methode der Wahl. Das Gleiche gilt, 
wenn im Einzelfall die Beschäftigung des offensichtlich in seiner Eignung eingeschränkten 
die Beschäftigung des offensichtlich in seiner Eignung eingeschränkten Arbeitnehmers mit 
der Fürsorgepflicht des Unternehmers nicht zu vereinbaren ist. 
 
Was wird untersucht? 
 
Die G 25 enthält eine allgemeine Untersuchung inklusive der Feststellung der Vorgeschichte. 
Darüber hinaus findet eine Untersuchung des Hör- und Sehvermögens statt. 
Dabei wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Tätigkeit das Vorliegen von 
Mindestvoraussetzungen  

- für die Sehschärfe,  
- das räumliche Sehen,  
- den Farbensinn,  
- das Gesichtsfeld sowie  
- das Dämmerungssehen und die Blendungsempfindlichkeit geprüft.  
-  

Regelmäßig findet eine Urinuntersuchung statt, um bestimmte Organfunktionen mit der 
Gesundheitsstörungen weiter abgeklärt werden können, die für die Beurteilung nach G 25 
relevant sind. 
Sofern nicht ausdrücklich sehr einfache oder langsame Fahrzeuge, Maschinen oder 
Arbeitsgeräte betroffen sind, von denen nur eine geringe Gefährdung ausgeht, empfiehlt die 
BG grundsätzlich, allen Beschäftigten, die Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeiten 
durchführen, eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach G 25 anzubieten. 
Sollte darüber hinaus die Feststellung der Eignung für den Unternehmer von besonderer 
Bedeutung sein, weil sich dies aus der Gefährdungsbeurteilung ergibt, könnte es sinnvoll 
werden, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen, in dem die G 25 als Regel - beurteilen zu 
können. 
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